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Welche Rechte und Pflichten habe in der Lehrzeit? Wie gehe 
ich gut mit meinem Geld um? Wie kann ich mich politisch 
betätigen? Das neu überarbeitete Lehrmittel «Gesellschaft –  
Ausgabe A» für den allgemeinbildenden Unterricht an Berufs- 
fachschulen vermittelt Grundlagenwissen in verständlicher 
Sprache. Neben den bewährten Verständnisfragen enthält 
das Lehrmittel neu auch handlungs- und kompetenzori-
entierte Lernaufträge. Zu diesem Grundlagenwerk ist ein 
Arbeitsheft mit vielen weiteren Aufgaben erhältl ich.
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Vorwort zur Neuauflage 2020

Liebe Lernende

Achtung! Dieses Buch kann Ihr Leben verändern. Sie erfahren nämlich sehr 
viel Wichtiges sowohl für Ihr berufliches als auch für Ihr privates Leben. Was 
für Rechte habe ich in der Lehrzeit? Was muss ich beim Internetkauf beachten? 
Wie erstelle ich ein Budget? Wie kann ich mich politisch betätigen? Was muss 
ich beim Heiraten alles beachten? Was kann ich zu einer gesunden Umwelt bei-
tragen? – Auf diese und viele weitere Fragen rund ums gesellschaftliche Leben 
erhalten Sie in diesem Lehrmittel Antworten. Sie werden Aufgaben zum Grund-
lagenwissen lösen, spannende Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen füh-
ren und interessante Lernaufträge ausführen.

Das Lehrmittel «Gesellschaft | Ausgabe A» ist in 12 Kapitel gegliedert und in 
einer einfach verständlichen Sprache verfasst. Auf der Einleitungsseite werden 
Sie jeweils mit einem kurzen Text zum Thema hingeführt. Zudem sind dort die 
wichtigsten Lernziele aufgelistet. Innerhalb der Kapitel finden Sie zahlreiche 
kurze Verständnisfragen, mit denen Sie Ihr Wissen testen können. Die Lern-
aufträge dienen der Vertiefung und Erweiterung des Gelernten. Sie sind etwas 
anspruchsvoller und umfangreicher und sollen Ihre Kompetenzen fördern. 

Sie werden sehen, wir haben nicht zu viel versprochen: Am Schluss Ihrer Lehr-
zeit wird sich Ihr Leben verändert haben. Auch dank dieses Buches, das Sie 
dabei unterstützt, die zahlreichen Herausforderungen des Erwachsenenlebens 
gut zu bewältigen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude, Erfolg und auch Spass beim Lernen und 
Entdecken.

Juni 2020
Autorenteam und Verlag

Das Lehrmittel und die App sind mit Augmented-Reality-Funktion erweitert. Aktivie-
ren Sie die App und halten Sie Ihr Smartphone oder Tablet über die gekennzeichneten 
Stellen. Auf Ihrem Bildschirm erscheinen weiterführende Videos, Links zu nützlichen 
Webseiten, Grafiken und Erklärungen zum jeweiligen Thema.

Seitenscan Bildscan
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Kapitel 1
Berufliche Grundbildung
Sie haben die obligatorische Schule abgeschlossen und 
eine Lehre begonnen. So wie Sie entscheiden sich in der 
Schweiz rund zwei Drittel der Jugendlichen für eine sol-
che berufliche Grundbildung, wie die offizielle Bezeich-
nung lautet. Sie arbeiten jetzt in einem Lehrbetrieb, 
besuchen überbetriebliche Kurse und die Berufsfach-
schule. Sie lernen die Arbeitswelt kennen, übernehmen 
Verantwortung und können Ihr Selbstbewusstsein ent-
wickeln. Man verlangt von Ihnen, dass Sie flexibel sind 
und sich Mitmenschen gegenüber korrekt verhalten. 
Wenn Sie Ihre Ausbildung motiviert und mit einer posi-
tiven Einstellung durchlaufen, werden Sie diese erfolg-
reich abschliessen.

Sie lernen in diesem Kapitel,

–– wie das schweizerische Berufsbildungs- 
system aufgebaut ist ,

–– welche gesetzlichen Grundlagen für die 
Berufsbildung wichtig sind,

–– was in Ihrem Lehrvertrag alles geregelt 
ist ,

–– welche Rechte und Pflichten Sie als 
Lernende haben, 

–– mit welchen Lerntechniken und Lernme-
thoden Sie einfacher und besser lernen, 

–– worauf es in der Kommunikation ankommt 
und worauf Sie achten sollten.
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Kapitel 1  |  Berufliche Grundbildung8

«Sage es mir, 
und ich vergesse es; 
zeige es mir, 
und ich erinnere mich; 
lass es mich tun, 
und ich behalte es!»
Konfuzius
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Kapitel 1  |  Berufliche Grundbildung 9

1.1	 Organisation der Berufsbildung

Unsere Berufsbildung ist für die Wirtschaft sehr wichtig und hat weltweit ein 
hohes Ansehen. Sie wird von den Lehrbetrieben, den Berufsverbänden und den 
Berufsfachschulen getragen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine solide theo-
retische und praktische Ausbildung. Man nennt dieses System auch duale Berufs-
bildung, da die schulische und berufliche Ausbildung koordiniert werden. In den 
meisten anderen Ländern werden zukünftige Berufsleute fast ausschliesslich 
schulisch ausgebildet, sodass diese relativ spät in die reale Berufswelt kommen.

Lehrbetrieb

Berufsfachschule überbetriebliche Kurse (üK)

Im Lehrbetrieb findet die praktische Ausbildung statt. Die Ausbildung richtet 
sich nach den verschiedenen berufsspezifischen Bildungsverordnungen, kurz 
BiVo. 

Die überbetrieblichen Kurse ergänzen die betriebliche Ausbildung. Sie vermit-
teln grundlegende branchenspezifische Kompetenzen, Fertigkeiten und Kennt-
nisse. Die üKs finden an schulfreien Tagen statt und werden von den Berufsver-
bänden organisiert.

Die Berufsfachschulen vermitteln die theoretischen Kenntnisse. Der Unter-
richt ist aufgeteilt in Allgemeinbildung und Berufskunde. Zu den allgemeinbil-
denden Fächern gehören Sprache und Kommunikation, Recht und Gesellschaft 
sowie Sport. Die Berufskundefächer haben einen engen Praxisbezug. Fächer sind 
Berufskunde, Fachrechnen, Material- und Warenkunde, Werkstofftechnik usw.

Im Unterschied zu den meisten anderen Ländern werden Berufsleute in der Schweiz früh in die reale Berufs-
welt eingeführt.

Lehrbetrieb 
BiVO 19

Überbetriebliche 
Kurse BBG 23

Berufsfachschule 
BBG 21 f.
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Kapitel 1  |  Berufliche Grundbildung10

1.2	 Gesetzliche Grundlagen 
und Zuständigkeiten

Bund Der Bund ist für die grundsätzliche  
Regelung der Berufsbildung zu
ständig.  
Er steuert mit Gesetzen und Ver-
ordnungen die berufliche Grundbil-
dung und sorgt für deren Weiter
entwicklung.

–– Bundesverfassung BV 63
–– Bundesgesetz über die 
Berufsbildung BBG 

–– Bildungsverordnung 
BiVo

–– Obligationenrecht OR 
(Arbeitsvertrag / Lehr
vertrag)

–– Arbeitsgesetz ArG 
(Arbeitnehmerschutz)

–– Rahmenlehrplan ABU

Kantone Mit dem Erlass von Ausführungs-
bestimmungen sorgen die Kantone 
für die Umsetzung der eidgenös-
sischen Vorgaben und sind für die 
Aufsicht verantwortlich.

–– Kantonales BBG 
–– Vollzugsverordnung
–– Reglement (z. B. Absen
zen- und Disziplinar
reglement)

Berufsverbände Die Berufsverbände erstellen die 
Bildungspläne und regeln die über
betrieblichen Kurse (üK).

–– Bildungsplan
–– Reglement zu üK

Lehrbetrieb Der Lehrbetrieb schliesst mit der 
oder dem Lernenden innerhalb der 
gesetzlichen Schranken den Lehr-
vertrag ab. Mit der Betriebsord-
nung sorgt der Lehrbetrieb unter 
anderem für den nötigen Schutz 
der Lernenden.

–– Lehrvertrag
–– Betriebsordnung

Berufsfach-
schule

Mit Schullehrplänen sichert die 
Berufsfachschule zielgerichte-
tes Unterrichten und sorgt mit 
speziellen Massnahmen für deren 
Qualität. Stundenplan, Hausord-
nung und weitere Weisungen sollen 
erfolgreiches Lernen fördern.

–– Schullehrplan
–– Stundenplan
–– Schul- und Hausord-
nung mit verschiedenen 
Weisungen

ɂɂ Lernauftrag 1: Genau zuhören und verstehen (siehe Seite 20).

1.1	 Weshalb spricht man vom dualen Bil-
dungssystem?

1.2	 Wer organisiert die üKs?

1.3	 Wer ist für die Grundlagen der Berufs-
bildung zuständig?

1.4	 Wer erstellt die Bildungspläne?

1.5	 Mit wem schliessen die Lernenden den 
Lehrvertrag ab?

Das weiss ich jetzt!
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Kapitel 1  |  Berufliche Grundbildung 11

1.3	 Der Lehrvertrag

Der Lehrvertrag ist ein besonderer Arbeitsvertrag, denn nicht Arbeitsleistung 
und Lohn stehen im Vordergrund, sondern die Ausbildung. Durch den Lehrver-
trag verpflichten sich die Arbeitgebenden, die lernenden Personen fachgemäss 
auszubilden. Die Lernenden verpflichten sich, für ihre Lehrfirma im Rahmen der 
Ausbildung Arbeit zu leisten.

Der Lehrvertrag ist die Grundlage für das Lehrverhältnis und muss in schrift-
licher Form abgefasst sein. Der Vertrag wird zwischen der Berufsbildungsper-
son und dem Lernenden bzw. der Lernenden geschlossen. Bei unter 18-Jährigen 
braucht es zusätzlich die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters, in der Regel 
der Eltern. Die Lehrverträge müssen von den kantonalen Behörden (in der Regel 
vom Amt für Berufsbildung) geprüft und genehmigt werden.

Die meisten Elemente sind durch das Recht vorgegeben und können nicht frei 
vereinbart werden. Dazu gehören folgende Punkte: Art und Dauer der berufli-
chen Ausbildung, Dauer der Probezeit, Arbeitszeit, Lohn und Ferien.

In den meisten Betrieben gelten zudem interne Regelungen, zum Beispiel ein 
Personalreglement. Solche Reglemente sind Bestandteil der Anstellungsverträge 
und gelten auch für Lernende.

Name 

Strasse

PLZ/Ort andere

Geschlecht: m f

Muttersprache:
d            f             i             rät.

Unterrichtssprache:
d            f             i

Vorname Geb.-Datum

Die Kosten aus dem Besuch der schulischen Bildung werden 
wie folgt übernommen: 

Lehrbetrieb 
Lernende Person /gesetzliche Vertretung

Lehrvertrag
* Diese Angaben werden von der kantonalen Behörde ergänzt Berufliche Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis

Berufliche Grundbildung mit eidg. Berufsattest
Verkürzte berufliche Grundbildung

  andere

Lehrvertragsnummer *

Lehrbetriebsnummer(n) * / /

Hi
nw

eis
 im

 
«W

eg
we

ise
r d

ur
ch

 d
ie 

Be
ru

fsl
eh

re
»

Nachgenannte Parteien treffen folgende Vereinbarungen

1. Lehrbetrieb Firma

Strasse

PLZ/Ort

Tel.-Nr. 

E-Mail

2. Lernende Person

Tel.-Nr.

Mobile

E-Mail

AHV-Nr.

3. Gesetzliche
Vertretung

(Vater und /oder 
Mutter oder 

Vormundschafts-
behörde)

Name 

Strasse

PLZ / Ort Tel.-Nr.

Vorname

Name 

Strasse

PLZ / Ort Tel.-Nr.

4. Berufsbezeichnung,
Bildungsdauer,

Probezeit

Berufsbezeichnung

Fachrichtung /Branche /Schwerpunkt

Bildungsdauer (Tag / Monat / Jahr): vom     bis und mit

Profil

5. Angaben zum
Lehrbetrieb

Verantwortliche Berufsbildnerin / verantwortlicher Berufsbildner im Lehrberuf

Name

Beruf

Vorname

Die Ausbildung findet in einem 
Lehrbetriebsverbund statt:   ja           nein 

6. Schulische Bildung
und überbetriebliche

Kurse (üK)

Zu besuchende Berufsfachschule  
(Änderungen durch die kantonale Behörde vorbehalten)

Dauer der Probezeit (1 bis 3 Monate): Monate

Heimatort

Kanton

Staat

Ausbildungsort (wenn mit Adresse des Lehrbetriebs nicht identisch)

Geschlecht: m f

* Zwingend angeben 
(Setzt ein entsprechendes Gesuch bei der Fremden polizei bzw. 
beim Amt für Migration durch den Lehrbetrieb voraus.)

Geschlecht: m f

Ausländerausweis: anderer
Niederlassung C Status *

Anzahl Fachleute im Betrieb, 
die für die Höchstzahl der Lernenden mass geblich ist.

Vorname

2.1

2.1

3.1.2

2.14

1.3

2.2

2.3

3.1

www.berufsbildung.ch

Berufsfachschule

Total Stellenprozente aller Fachleute im Betrieb, 
die für die Höchstzahl der Lernenden mass geblich ist.

Geb.-Datum

Besondere Regelung

2018

Den Lernenden entstehen für den Besuch der überbetrieblichen Kurse üK keine Kosten. (Art. 21, Abs. 3 BBV)

Die lernende Person besucht den Berufsmaturitätsunterricht, falls sie die Aufnahmebedingungen erfüllt.           ja            nein

1.5

3.3

3.2

Elektronische
 Reisespesen Verpflegung Unterkunft Schulmaterial Geräte

Ausschnitt aus einem Lehrvertrag.

OR 334

Form, Vertragspartner, 
Kontrolle 
OR 344 a / BBG 14 / BBV 8

Inhalt 
OR 344 a

Reglemente
©

 S
D

BB
|C

SF
O

, 2
01

8
/w

w
w

.lv
.b

er
uf

sb
ild

un
g.

ch
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Kapitel 1  |  Berufliche Grundbildung12

Probezeit

In der Probezeit lernt man sich gegenseitig besser kennen und kann so über-
prüfen, ob die Berufswahl für beide Vertragsparteien stimmt. Die Lernenden 
erhalten einen ersten Einblick in die Berufswelt. Die Berufsbildner und Berufs-
bildnerinnen können feststellen, ob die Lehre den Interessen und Fähigkeiten 
der Lernenden entspricht.

Die Probezeit muss mindestens einen Monat betragen und darf nicht länger als 
drei Monate dauern. Ausnahmsweise kann sie bis auf sechs Monate verlängert 
werden. Dafür braucht es aber die Zustimmung der kantonalen Behörden. 

In der Probezeit kann das Lehrverhältnis jederzeit aufgelöst werden. Die Kündi-
gungsfrist beträgt sieben Tage.

Beendigung des Lehrverhältnisses

Der Lehrvertrag ist ein befristeter Vertrag. Er endet automatisch mit dem Ter-
min, der im Lehrvertrag festgehalten ist. Es braucht also keine Kündigung.

Nach der Probezeit kann das Lehrverhältnis von beiden Vertragsparteien nur 
noch fristlos aufgelöst werden.

Mögliche Gründe für fristlose Auflösungen

–– Der Lernende oder die Lernende ist körperlich oder geistig überfordert.
–– Der Lernende oder die Lernende ist gesundheitlich oder sittlich gefährdet (OR 346). 
–– Die zuständigen Personen des Lehrbetriebs sind fachlich und persönlich nicht fähig, 
die Lernenden auszubilden.

–– Andere Gründe können sein: Diebstahl, Mobbing, sexuelle Belästigung, Arbeits
verweigerung, körperliche Gewalt u. a.

Muss das Lehrverhältnis aus wirtschaftlichen Gründen (z. B. bei einem Konkurs) 
aufgelöst werden, kümmern sich die kantonalen Behörden nach Möglichkeit um 
eine neue Lehrstelle. So können die Lernenden die Ausbildung ordnungsgemäss 
abschliessen.

Die Lehrzeit kann unter bestimmten Umständen verlängert werden. Dazu 
braucht es jedoch die Bewilligung der kantonalen Behörden (Amt für Berufsbil-
dung). Ein Grund für eine Verlängerung kann sein: Es wird schon früh klar, dass 
das Ausbildungsziel, also das Bestehen des Qualifikationsverfahrens (QV), nicht 
erreicht wird.

Funktion

Dauer 
OR 344 a

Kündigung 
OR 346

Auflösung  
OR 334 a 

Fristlose Auflösung

Wirtschaftliche Gründe

Verlängerung

1.6	 Was steht bei einem Lehrverhältnis im 
Vordergrund?

1.7	 Wer kontrolliert die Lehrverträge?

1.8	 Wie lange dauert die Probezeit?

1.9	 Wann endet das Lehrverhältnis?

1.10	 Wer hilft bei einer Kündigung aus wirt-
schaftlichen Gründen?

Das weiss ich jetzt!
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Kapitel 1  |  Berufliche Grundbildung 13

Pflichten und Rechte der Lernenden

Wie in anderen Lebensbereichen auch gibt es in der beruflichen Ausbildung 
Rechte und Pflichten. Pflichten haben heisst: Ich muss …, Rechte haben heisst: 
Ich darf … 

Hauptpflicht 
OR 345

Die Lernenden müssen alles tun, um das Lehrziel zu erreichen. 
Sie müssen die Anordnungen der Berufsbildner und Berufsbild-
nerinnen befolgen und ihre Arbeiten gewissenhaft ausführen. 

Schule und  
Kurse besuchen  
BBG 21, 23

Die Lernenden müssen den Pflichtunterricht und die über
betrieblichen Kurse (üKs) besuchen. Sie müssen sich an die 
Anordnungen der Schule und der Kursleitung halten.  

Sorgfaltspflicht 
OR 321 a

Die Lernenden müssen mit Arbeitsgeräten, Materialien und 
Einrichtungen sorgfältig umgehen. 

Treuepflicht  
OR 321 a

Die Lernenden müssen die Interessen des Lehrbetriebs «in 
guten Treuen wahren». Dazu gehört, dass keine Schwarzarbeit 
verrichtet wird und Geschäftsgeheimnisse vertraulich behandelt 
werden. 

Haftung  
bei Schäden  
OR 321 e

Die Lernenden müssen Schäden vermeiden. Sie haften für Schä-
den, die sie absichtlich oder fahrlässig zufügen. Die Sorgfalt gilt 
jedoch nicht absolut. Bei einem Schaden werden nämlich das 
Berufsrisiko, der Bildungsrad sowie die Fähigkeiten und Erfah-
rungen der Lernenden berücksichtigt. Bei einem Schaden kann 
der Gegenwert vom Lohn abgezogen werden. 

Überstunden 
leisten 
OR 321 c

Die Lernenden müssen Überstunden leisten, wenn die Berufs-
bildnerin oder der Berufsbildner dies verlangt. Die Überstun-
den müssen aber betrieblich notwendig und für die Lernenden 
zumutbar sein. 

Die Lernenden müssen Anordnungen befolgen, ihre Arbeiten gewissenhaft ausführen und mit Arbeitsgeräten 
sorgfältig umgehen.

Pflichten Lernende
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Kapitel 1  |  Berufliche Grundbildung14

Arbeit 
OR 345 a

Die Lernenden haben Anspruch auf Arbeiten, die mit dem Beruf 
etwas zu tun haben und die die Ausbildung fördern. Berufsfrem-
de Arbeiten sind nicht erlaubt. 

Lohn  
OR 322

Die Lernenden haben Anspruch auf Lohn. Dessen Höhe wird für 
die gesamte Ausbildungsdauer im Lehrvertrag festgelegt. Die 
Lohnhöhe ist gesetzlich nicht geregelt. Sie richtet sich nach den 
Empfehlungen der Berufsverbände. Ein 13. Monatslohn oder 
eine Gratifikation kann, muss aber nicht bezahlt werden. 

Lohnfortzahlung  
OR 324 a

Die Lernenden haben Anrecht auf Lohn, wenn sie wegen Krank-
heit, Unfall oder Militärdienst nicht arbeiten können. Der Lohn 
wird aber nur für eine beschränkte Zeit bezahlt. Im ersten Lehr-
jahr beispielsweise besteht eine Lohnfortzahlungspflicht von 
drei Wochen pro Jahr. 

Unterrichts
besuch  
OR 345 a

Die Lernenden dürfen den obligatorischen Unterricht an den 
Berufsfachschulen ohne Lohnabzug besuchen. 

Kursbesuch  
BBG 22, 25 / BBV 20

Die Lernenden dürfen den Berufsmatura-Unterricht, Freikurse 
und Stützkurse ohne Lohnabzug besuchen. 

Arbeitszeit  
ArG 31

Bei Jugendlichen bis 18 Jahren darf die Höchstarbeitszeit inklu-
sive Überstunden nicht mehr als 9 Stunden pro Tag und nicht 
mehr als 45 Stunden pro Woche betragen. Der obligatorische 
Unterricht an den Berufsfachschulen gehört zur Arbeitszeit. 

Kompensation 
von Überstunden  
OR 321 a

Die Lernenden dürfen Überstunden durch Freizeit von gleicher 
Dauer kompensieren. Sie können Überstunden aber auch durch 
einen Lohnzuschlag von 25 Prozent abgelten lassen.

Ferien  
OR 345 a 
OR 329 c

Lernende bis zum vollendeten 20. Altersjahr haben ein An-
recht auf mindestens fünf Wochen bezahlte Ferien pro Jahr. Die 
Berufsbildungspersonen bestimmen den Zeitpunkt der Ferien. 
Sie berücksichtigen dabei die Interessen des Betriebs und die 
Wünsche der Lernenden. Mindestens zwei Wochen müssen 
zusammenhängen. Ferien dürfen nicht mit Geldleistungen abge-
golten und sollten während der schulfreien Zeit bezogen werden. 

Urlaub für 
ausserschulische 
Jugendarbeit  
OR 329 e

Die Lernenden dürfen für ausserschulische Jugendarbeit zu-
sätzlich eine Woche Ferien beziehen, allerdings ohne Lohn. Zu 
ausserschulischer Jugendarbeit gehören Leitertätigkeiten im 
Rahmen von Jugend+Sport, Lagerbetreuungen sowie kulturelle 
und soziale Einsätze. 

Qualifikations
verfahren (QV)  
BBV 30 ff.

Die Berufsbildungspersonen müssen die Lernenden zum QV 
anmelden. Die Lernenden bekommen für die Prüfungszeit ohne 
Lohnabzug frei. Sie können das QV wiederholen, doch höchs-
tens zweimal. Bei einer Wiederholung werden nur die Fächer 
geprüft, die ungenügend waren. 

Lern
dokumentation

Falls eine Lerndokumentation erstellt werden muss, soll den 
Lernenden dafür genügend Arbeitszeit zur Verfügung gestellt 
werden. Die Dokumentation sollte von den Berufsbildnerinnen 
und Berufsbildnern regelmässig kontrolliert und unterschrieben 
werden. 

Rechte Lernende
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Kapitel 1  |  Berufliche Grundbildung 15

Pflichten und Rechte der Berufsbildenden

Die meisten Rechte und Pflichten der Berufsbildungspersonen lassen sich aus 
den Pflichten und Rechten der Lernenden ableiten. Nachfolgend sind einige 
zusätzliche, für die Lehrzeit wichtige Pflichten beschrieben. 

Ausbildungs-
pflicht  
OR 345 a

Die Berufsbildungspersonen müssen die Lernenden fachgemäss, 
systematisch und verständnisvoll ausbilden. Der Betriebsinha-
ber oder die Betriebsinhaberin kann die Verantwortung für die 
Ausbildung an eine andere Person übertragen. Diese muss aber 
zur Ausbildung fachlich und persönlich qualifiziert sein. 

Fürsorgepflicht  
OR 328 
OR 328 b

Der Lehrbetrieb muss die Persönlichkeit der Lernenden respek-
tieren und schützen und auf deren Gesundheit achten. Dazu 
gehören: Massnahmen zur Vermeidung von Unfällen, Schutz 
vor sexueller Belästigung sowie der Datenschutz. 

Lohnzahlungs- 
und Versiche-
rungspflicht

Der Lehrbetrieb muss den im Lehrvertrag abgemachten Lohn 
bezahlen. Die Lernenden müssen gegen Unfall versichert wer-
den. Die Betriebsunfallversicherung bezahlt der Lehrbetrieb. 
Die Bezahlung der Nichtbetriebsunfallversicherung wird im 
Lehrvertrag geregelt. Ab dem 1. Januar des Jahres, in dem die 
Lernenden 18 Jahre alt werden, muss der Lehrbetrieb die Beiträ-
ge für AHV, IV, EO und ALV in Rechnung stellen. 

Lehrzeugnis  
OR 346 a

Der Lehrbetrieb muss den Lernenden am Ende der Ausbildung 
ein Zeugnis ausstellen. Das Zeugnis gibt Auskunft über den 
erlernten Beruf und die Dauer der Lehre. Wenn die lernende 
Person dies verlangt, muss das Zeugnis auch Hinweise zu Kom-
petenzen, Leistungen und Verhalten enthalten. 

Die Lehrbetriebe sind nicht verpflichtet, Lernende nach dem Lehrabschluss 
weiter zu beschäftigen. Aber spätestens drei Monate vor Abschluss des Lehr-
verhältnisses müssen die Lehrbetriebe ihnen mitteilen, ob sie weiterbeschäf-
tigt werden. Wird die Anstellung fortgesetzt, wird die Lehrzeit an das neue 
Arbeitsverhältnis angerechnet. Dies hat Auswirkungen auf die Kündigung- und 
Lohnfortzahlungspflicht.

ɂɂ Lernauftrag 2: Ausbildungssituationen analysieren (siehe Seite 20).

ɂɂ Lernauftrag 3: Ein Gesuch verfassen (siehe Seite 22).

Pflichten Berufsbildende

Weiterbeschäftigung

1.11	 Welche beiden OR-Artikel legen die 
meisten Rechte und Pflichten fest?

1.12	 Wann haften Lernende für Schäden?

1.13	 Können Schäden vom Lohn abgezogen 
werden?

1.14	 Haben Lernende Anrecht auf einen 
13. Monatslohn? 

1.15	 Wie viele Wochen Ferien haben Lernen-
de bis zum 20. Geburtstag zugute?

1.16	 Wer bestimmt den Zeitpunkt der Ferien?

1.17	 Wie oft kann das QV wiederholt werden?

1.18	 Wie müssen Lernende ausgebildet 
werden?

1.19	 Wovor müssen Lernende im Rahmen der 
Fürsorgepflicht geschützt werden?

1.20	 Was muss in einem Lehrzeugnis stehen?

1.21	 Wann müssen die Lehrbetriebe die Ler-
nenden spätestens informieren, ob sie 
weiterbeschäftigt werden?

Das weiss ich jetzt!
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1.4	 Besser lernen: Lerntipps

Lernen kann mühsam und anstrengend sein. Doch Lernen ist das A und O für 
den beruflichen Erfolg. Dabei ist Lernen sehr individuell: Einige lernen lieber 
alleine, andere lieber in der Gruppe; einige lernen am besten am Morgen, andere 
am Abend. Folgende Lernstrategien sind allerdings für alle Lerntypen hilfreich.

Lernstoff 
strukturieren

Sich einen Überblick verschaffen – übersichtliche Zu-
sammenfassungen sind sehr gut geeignet, Zusammen-
hänge aufzeigen (z. B. Mindmap, Schema).

Der Prüfungsstoff wird in unserem Hirn strukturiert abge-
legt und kann so einfacher wieder abgerufen werden.

Lernstoff portionieren 
und verteilt lernen

«Verdaubare» Portionen bilden – Lernplan mit fixen 
Lernzeiten erstellen – verteilt lernen.

Mehrmaliges Lernen erhöht die Behaltensquote massiv – 
Neuronenmuster werden «eingebrannt».

Verschiedene Eingangs
kanäle (Sinne) 
gebrauchen

Lesen, anstreichen, herausschreiben – Lernstoff mit 
eigenen Worten wiederholen – Lernstoff jemandem mit 
eigenen Worten erklären.

Je mehr Eingangskanäle benutzt werden, desto vielfältiger 
wird der Lernstoff im Hirn gespeichert und kann auf ver-
schiedenen Wegen wieder abgerufen werden.

Neuen Lernstoff mit 
Bekanntem verknüpfen

Zusammenhänge zum Vorwissen herstellen – was kenne 
ich schon?

Wenn Neues im Gehirn an schon Bekanntes, gut Gespeicher-
tes angehängt wird, kann über das Bekannte auch das Neue 
gefunden werden.

Nur Verstandenes lernen Mit Einsicht lernen (Zusammenhänge, Abläufe).

Unverstandenes, auswendig gelernt, ist schwierig wiederzu-
finden.

Aktive Teilnahme 
am Unterricht

Zuhören – mitdenken – mitreden – Fragen stellen – sich 
selbst motivieren – Lernen im Vorgriff (sich im Voraus 
mit neuen Unterrichtsthemen befassen).

Motivation Erreichbare, nahe Ziele setzen – Belohnungen bei Errei-
chen der Ziele. Desinteresse abbauen – Motivation und 
neugierige Haltung aufbauen – Antipathien zu Einzel-
personen abbauen.

Arbeitsplatz Aufgeräumter Arbeitsplatz – Störungen vermeiden.

ɂɂ Lernauftrag 4: Einen Lernplan erstellen (siehe Seite 22).

Lerntipps
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1.5	 Miteinander reden

Eine Szene aus dem Alltag: A sagt zu B: «Du machst das falsch! Komm, ich zeige 
dir, wie das geht.» B schaut A beleidigt an und geht weg. Was ist passiert? A hat 
eine Du-Botschaft in einem belehrenden Ton gesendet. B ist frustriert. 
Gleiche Szene, anderer Ton: A: «Ich sehe, das Problem ist nicht ganz einfach 
zu lösen. Kann ich dich unterstützen?» A: «Ja, gerne. Danke!» Ein ganz anderer 
Kommunikationsstil. A sendet eine Ich-Botschaft und stellt eine Frage. B fühlt 
sich unterstützt und ernst genommen.

Wie das Beispiel zeigt, hat man mit Ich-Botschaften mehr Erfolg – vor allem, 
wenn man Kritik anbringen will. Dies gilt sowohl für die mündliche als auch für 
die schriftliche Kommunikation. Die Regel lautet: Beginne deine Aussagen mit 
«Ich». Doch nicht jeder Satz, der mit einem «Ich» anfängt, ist auch tatsächlich 
eine Ich-Botschaft. Beispiele von unechten Ich-Botschaften: «Ich denke, du soll-
test mehr arbeiten.» / «Ich finde, du hast davon keine Ahnung.» / «Ich weiss, dass 
du nicht auf mich hörst.» Es kommt eben auch darauf an, wie der Satz weiter-
geht und mit welcher Haltung er ausgesprochen wird.

Nach dem Verhaltens- und Kommunikationsforscher Paul Watzlawick hat jede 
Kommunikation zwei Ebenen: eine Inhaltsebene und eine Beziehungsebene. Ein 
Beispiel aus dem Arbeitsumfeld: Die Ausbildnerin sagt zum Lernenden: «Mit die-
sen Noten ist dein Lehrabschluss gefährdet.»

Inhalt
schlechte Noten,  

Lehrabschluss ist gefährdet

Senderin 
Berufsbildnerin 

Nachricht 
«Mit diesen Noten ist dein Lehrabschluss 

gefährdet.» 

Empfänger 
Lernender 

Beziehung
Als deine Berufsbildnerin  

erwarte ich bessere Noten.

Der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun hat aus zwei 
Ebenen vier gemacht und das sogenannte Kommunikationsquadrat entwickelt. 
Das Modell geht davon aus, dass bei jeder Nachricht vier verschiedene Seiten im 
Spiel sind.

Kommunikationsstil

Ich-Botschaften

Inhalt und Beziehung 

Die vier Seiten 
einer Nachricht
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Sachebene  
Worüber informiere 
ich?

Auf dieser Ebene informieren wir über den Sachverhalt 
(Daten, Fakten). 

Beziehungsebene  
Wie stehe ich zu dir?

Auf dieser Ebene sagt der Sender oder die Senderin etwas aus 
über die Beziehung zur angesprochenen Person aus: Respekt, 
Wertschätzung, Achtung , Verachtung, Macht, Position u. a.

Appellebene 
Was will ich von dir?

Diese Seite umfasst die Absicht der Senderin oder des Sen-
ders: Was solltest du tun? Wozu will ich dich bewegen?  

Selbstkundgabe  
Was zeige ich von 
mir?

Diese Seite enthält alles, was die Senderin oder der Sender 
von sich zeigt: Haltung, Gefühle, Einstellung u. a.

Übertragen auf das bereits erwähnte Beispiel sehen die vier Seiten einer Nach-
richt wie folgt aus: 

Sache

S
el

bs
tk

un
dg

ab
e

A
ppell

Beziehung

Nachricht

«Mit diesen Noten  
ist dein Lehrabschluss  

gefährdet.»

Empfän-
gerin

Lernende

Schlechte Noten,  
Lehrabschluss ist gefährdet

Als deine Berufsbildnerin  
erwarte ich bessere Noten.

Ic
h 

bi
n 

ni
ch

t z
uf

rie
de

n,
 e

nt
tä

us
ch

t …

Strenge dich m
ehr an.  

Verbessere deine Noten. 

Senderin
Berufs

bildnerin

ɂɂ Lernauftrag 5: Das Kommunikationsquadrat anwenden (siehe Seite 23).

Die vier Ebenen sind bei jedem kommunikativen Vorgang im Spiel, und zwar 
sowohl auf der Seite des Senders als auch auf der Seite des Empfängers. Aus 
der Sicht des Senders spricht man vom Vier-Schnäbel-Modell, aus der Sicht des 
Empfängers vom Vier-Ohren-Modell. Das Vier-Ohren-Modell geht davon aus, 
dass eine Nachricht je nach Ohrentyp auf vier verschiedene Arten verstanden 
werden kann.   

Je nachdem, welches Ohr «auf Empfang gestellt ist», kommt eine Botschaft ganz 
verschieden an und löst unterschiedliche Reaktionen aus. Bei Gesprächen sollte 
man darauf achten, mit welchem Ohr man zuhört. Der Sachohr-Typ konzentriert 
sich auf den Sachinhalt. Er fragt sich: Worum geht es? Was ist der Sachverhalt? 
Der Beziehungsohr-Typ achtet vor allem darauf, in welcher Beziehung er mit 
dem Sender steht. Er fragt sich: Wie ist unsere Beziehung? Was hält der bzw. die 
von mir? Der Appellohr-Typ hört oftmals eine Aufforderung oder Erwartung an 
ihn heraus. Er fragt sich: Was will man von mir? Was wird von mir erwartet? Der 

Vier Schnäbel  
und vier Ohren

Ohrentypen
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Selbstkundgabeohr-Typ achtet stark darauf, was der Sender oder die Senderin 
von sich zeigt. Er fragt sich: Was sagt die Senderin, der Sender über sich? Was ist 
das für eine? Was ist das für einer? 

Beispiel Vier-Ohren-Modell
Die Frau sitzt am Steuer. Ihr Mann sagt zu ihr: «Das Benzin reicht nicht mehr weit.» 
Je nachdem, welches Ohr «auf Empfang ist», hört die Frau: 

Sachohr: 
«Das Benzin ist knapp.» 

Appellohr: 
«Ich sollte bald an eine Tankstelle fahren.»

Beziehungsohr: 
«Er meint, ohne ihn sähe ich das nicht.»

Selbstkundgabeohr: 
«Er vertraut mir nicht.»

ɂɂ Lernauftrag 6: Das Vier-Ohren-Modell anwenden (siehe Seite 23).

Gerade in Konfliktsituationen ist es hilfreich, die verschiedenen Kommunikationsebenen auseinanderzuhalten.

©
 Z

ei
ch

nu
ng

 M
as

ch
a 

Gr
eu

ne
, M

ün
ch

en
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Lernaufträge 

Genau zuhören und verstehen

–	 Suchen Sie sich zu zweit einen ruhigen Platz und setzen Sie sich einander 
gegenüber. 

–	 A berichtet über die erste Woche im Lehrbetrieb. B hört zu und unterbricht 
nicht.

–	 Wenn A nichts mehr sagt, fragt B: «Und weiter?» B hört wieder zu.
–	 A hat drei Minuten Redezeit; B kontrolliert die Zeit.
–	 B macht sich während des Gesprächs Notizen, stellt aber keine weiteren 

Fragen.
–	 B fasst nun möglichst genau zusammen, was A gesagt hat. 
–	 Nun hört A genau zu und meldet sich nur, wenn etwas nicht stimmt. 
–	 In der zweiten Runde werden die Rollen getauscht: B berichtet jetzt über die 

erste Woche im Lehrbetrieb.  

Kompetenzen: Sie können …

–	 Erlebtes anschaulich und verständlich erzählen, 
–	 anderen aufmerksam zuhören, 
–	 Gehörtes möglichst genau wiedergeben. 

Ausbildungssituationen analysieren

–	 Arbeiten Sie zu zweit oder zu dritt.
–	 Lesen Sie folgende zehn Situationen genau durch.
–	 Beantworten Sie stichwortartig die Fragen. Sie können die zehn Situationen 

auch aufteilen.
–	 Vergleichen Sie am Schluss Ihre Antworten mit den Lösungen. 

Nr. Situation

1 Dennis nimmt es mit der Lehre eher locker. Im Unterricht verhält er sich sehr 
passiv, Hausaufgaben macht er selten. Im Betrieb arbeitet er oft unmotiviert 
und wenig gewissenhaft.
Auf welche Pflicht muss Dennis hingewiesen werden?

2 Im Lehrbetrieb von Samira herrscht Hochbetrieb. Die Berufsbildnerin verlangt 
von Samira, dass sie den Unterricht an der Berufsfachschule diese Woche aus-
nahmsweise nicht besucht. 
Kann die Berufsbildnerin das verlangen? Falls ja, weshalb? Falls nein, wes-
halb nicht?

L1

L2
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Nr. Situation

3 Andrea ist im zweiten Lehrjahr als Automobilfachfrau. Nun hat ihr der Chef 
mitgeteilt, dass er den Lehrvertrag auf den Beginn des dritten Lehrjahres auf-
lösen muss. Grund: Die Firma wird aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. 
Was bedeutet das für Andrea? 

4 Sven ist eher der praktische Typ. Im Lehrbetrieb geht es ganz gut, doch in der 
Berufsfachschule hat er grosse Mühe. Sein Zeugnis ist ungenügend. Es ist frag-
lich, ob er das QV bestehen kann. 
Welche Möglichkeit steht Sven offen? 

5 Kaya schlägt ihrer Berufsbildnerin vor, dass sie auf zwei Ferienwochen verzich-
tet. Dafür möchte sie lieber mehr Lohn erhalten. 
Was wird die Berufsbildnerin antworten?

6 Luca ist begeisterter Snowboarder und hat schon eine Leiterausbildung 
gemacht. Nun möchte er als Kursleiter mit einer Schulklasse in ein 
Jugend+Sport-Lager fahren. 
Kann er dafür Ferien beziehen?

7 Der Lehrbetrieb von Barbara (18, 3. Lehrjahr) möchte, dass sie das nächste Jahr 
im September, Oktober, November, Januar und März je eine Woche Ferien be-
zieht. 
Was meinen Sie zu diesem Vorschlag?

8 Pascal weigert sich schon zum zweiten Mal, die Werkstatt aufzuräumen. Zu-
dem wurde er schon beim Diebstahl eines Werkzeugs ertappt. Der Berufsbild-
ner will ihn fristlos entlassen.
Ist eine fristlose Entlassung von Pascal überhaupt möglich?

9 Petra ist verzweifelt. Sie hat das QV nicht bestanden. Sie weiss nicht, ob sie 
eine zweite Chance bekommt. 
Wie beraten Sie Petra?

10 Anna berichtet ihrer Berufsbildnerin, dass sie vom Chef ab und zu anzügli-
che Komplimente bekommt. Sie fühle sich unsicher und sexuell belästigt. Die 
Berufsbildnerin meint, sie solle das nicht so ernst nehmen, der Chef sei halt so.
Wie beurteilen Sie die Reaktion der Berufsbildnerin?

Kompetenzen: Sie können …

–	 Alltagssituationen genau analysieren,   
–	 Fragen zu den Pflichten und Rechten korrekt beantworten. 
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Ein Gesuch verfassen

–	 Sie sind Jugend+Sport-Leiter/ Leiterin und möchten mit einer Schule in ein 
Sportlager fahren. Richten Sie ein Gesuch an Ihre Lehrfirma mit den nötigen 
Angaben: Ort, Datum, Bitte um Urlaub.

–	 Verfassen Sie das Gesuch in Briefform mit folgenden Elementen: Absender, 
Adresse, Datum, Anrede, Grussformel. 

–	 Entwerfen Sie die Rohfassung und besprechen Sie den Text mit einer Kollegin 
bzw. mit einem Kollegen.

–	 Schreiben Sie anschliessend die finale Fassung. 

Kompetenzen: Sie können …

–	 einen geschäftlichen Brief korrekt strukturieren, 
–	 ein Gesuch sprachlich fehlerfrei und inhaltlich vollständig verfassen,
–	 einen Textentwurf in Zusammenarbeit mit anderen überarbeiten. 

Einen Lernplan erstellen

–	 Erstellen Sie einen Wochenlernplan mit fixen Zeiten:
–	 Füllen Sie den vorgegebenen leeren Wochenplan wie folgt aus:

a)	 Färben Sie mit Rot diejenigen Zeiten an, an denen Sie nicht lernen können 
(Arbeitszeit, Schulzeit, Kurse, Training …).

b)	 Färben Sie mit Violett diejenigen Zeiten an, an denen Sie nicht lernen wollen 
(zu spät am Abend, ausschlafen am Wochenende …).

c)	 Färben Sie im Bereich der noch weissen Stellen mit Grün vier einstündige 
Lernzeiten an unterschiedlichen Tagen an.

–	 Verteilen Sie jeweils am Ende des (letzten) Schultages den Lernstoff auf die 
vier Lernzeiten.

–	 Berichten Sie in der Klasse über Ihre Erfahrungen.

Kompetenzen: Sie können …

–	 mögliche Lernzeiten in einem Wochenplan festhalten,  
–	 den Lernplan prüfen und Anpassungen vornehmen,
–	 verschiedene Lernstrategien anwenden.

L3

L4
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Das Kommunikationsquadrat anwenden

–	 Arbeiten Sie zu zweit oder in einer Gruppe.
–	 Fertigen Sie zuerst eine eigene Skizze des Kommunikationsquadrats an, jedoch 

ohne Text (siehe Seite 18). 
–	 Schreiben Sie in die Mitte des Quadrats folgende Nachricht: «In unserer Firma 

achten wir auf gute Umgangsformen.» 
–	 Beschriften Sie nun die Skizze mit folgenden Begriffen: Sender (Berufsbildne-

rin); Empfänger (Marc, 1. Lehrjahr); Selbstkundgabe, Sache, Appell, Beziehung.
–	 Schreiben Sie bei den vier Seiten hin, was die Botschaft auslösen kann.
–	 Vergleichen Sie Ihre Skizze mit den Skizzen Ihrer Kolleginnen und Kollegen. 

Kompetenzen: Sie können …

–	 eine Botschaft mithilfe des Kommunikationsquadrats analysieren,
–	 das Modell von Schulz von Thun in Alltagssituationen anwenden. 

Das Vier-Ohren-Modell anwenden

–	 Arbeiten Sie zu zweit oder in einer Gruppe.
–	 Analysieren Sie die Aussage der ABU-Lehrerin mithilfe des Vier-Ohren-

Modells.
–	 Versetzen Sie sich dabei in die Situation der vier verschiedenen Ohrentypen 

und halten Sie fest, wie die Botschaft vermutlich aufgenommen wird. 
–	 Vergleichen Sie Ihre Lösungen mit den Ergebnissen Ihrer Kolleginnen und 

Kollegen. Wo gibt es Übereinstimmungen? Wo Unterschiede?

Aussage der ABU-Lehrerin: «Bei mir im Unterricht gibt es keine unwichtigen Fragen.»

Nr. Ohrentypen

1 Das Sachohr ist auf Empfang.
Wie kommt die Botschaft wohl an?

2 Das Appellohr ist auf Empfang.
Wie kommt die Botschaft wohl an?

3 Das Beziehungsohr ist auf Empfang.
Wie kommt die Botschaft wohl an?

4 Das Selbstkundgabeohr ist auf Empfang.
Wie kommt die Botschaft wohl an?

Hinweis: In der Realität kommen die vier Typen natürlich nicht in dieser Rein-
form vor. Meistens sind immer alle vier Ohren «auf Empfang».

Kompetenzen: Sie können …

–	 das Vier-Ohren-Modell in einer Alltagssituation anwenden,
–	 erkennen, wie eine Botschaft unterschiedlich aufgenommen werden kann.

L5

L6
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